
 
 
 
 

 

Teilnahmebedingungen zum Holzpferd-Gewinnspiel 2026 

 

Mit der Zusendung des Anmeldeformulars akzeptiert der Teilnehmer bzw. dessen 
Erziehungsberechtigter ausdrücklich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen:  

1. Veranstalter  

Pferdesportverband Schleswig-Holstein e.V.  

2. Teilnahme  

Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos. Eine Mehrfachteilnahme ist jedoch 
ausgeschlossen. Teilnehmen dürfen alle Kindergärten und Grundschulen im Einzugsgebiet 
der Sparkasse Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und der Stadt 
Neumünster. Für die Teilnahme an der Holzpferdübergabe an den Sieger-Kindergarten 
benötigen wir das Einverständnis eines Erziehungsberechtigten. Die Teilnahme gilt als 
Bestätigung, dass diese eingeholt wurde.  

Der Bewerbungszeitraum ist vom 20 April bis 7. Juni 2026. 

3. Nutzungsrechte / Datenschutz  

Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden zum Zwecke der Gewinnermittlung 
gespeichert und genutzt. Name der Kindereinrichtung, Ort, Namen sowie Fotos von den 
Teilnehmern können in allen Printmedien und allen Online-Medien veröffentlicht werden.  

4. Gewinnermittlung und Ausgabe  

Mitte/Ende Juni erfolgt die Gewinnermittlung durch den Pferdesportverband Schleswig-
Holstein e.V. und die Sparkasse Südholstein. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. 
Der Siegername des Holzpferdes sowie der Name des Kindergartens werden in allen 
Printmedien und allen Online-Medien veröffentlicht. Die Holzpferdübergabe wird vor Ort in 
der Kita oder der Grundschule stattfinden. Hier wird ein Foto mit dem Holzpferd und 
Lernkoffer gemacht und Pressevertreter eingeladen. 

Bitte beachten Sie: Der Gewinn wird nicht verschickt, sondern im Rahmen einer Übergabe 
an den Sieger persönlich ausgegeben. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Eine 
Barauszahlung ist nicht möglich.  

5. Sonstiges  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

6. Gewinn 

Sieger: Holzpferd inkl. Lernkoffer  

Kreativpreis: Steckenpferd 

 


